
vereinbarung – auch Honorar-, Konsiliar- oder Belegärzte 
zu verstehen sein, ist demgegenüber fernliegend (ähnlich 
LG Hamburg, Urt. v. 16. 10. 2015 – 332 O 214/14 –, juris, 
Rdnr. 14). Soweit das Berufungsgericht seine abweichen-
de Auffassung auf das Urt. des LG Stuttgart v. 4. 5. 2016 
(13 S 123/15, MedR 2017, 322) stützen will, wird über-
sehen, dass die dortige Vereinbarung über wahlärztliche 
Leistungen die Wahlarztkette pauschal auf alle an der Be-
handlung beteiligten Ärzte erstreckte. Demgegenüber setzt 
die hier streitige Klausel gerade einschränkend voraus, dass 
die wahlärztlichen Leistungen von liquidationsberechtigen 
„Ärzten des Krankenhauses“ erbracht werden.

[27] c) Diese Auslegung wird ferner durch den Gesamt-
zusammenhang der Regelungen in der Wahlleistungsver-
einbarung und den darin in Bezug genommenen Unterla-
gen bestätigt.

[28] In den „Weiteren Vertragsbedingungen“ auf der Rück-
seite der Wahlleistungsvereinbarung wird unter ausdrückli-
chem Hinweis auf § 17 KHEntgG klargestellt, dass bei der 
Inanspruchnahme wahlärztlicher Leistungen die Wahl nicht 
auf einzelne „Ärzte des Krankenhauses“ beschränkt werden 
kann. Vor allem aber wird in den Vertragsbedingungen im 
Zusammenhang mit der Verhinderung des Wahlarztes der 
jeweiligen Fachabteilung auf die „Liste der Leitenden Ärz-
te und deren Vertreter“ (Wahlarztliste) Bezug genommen, 
deren Erhalt der Patient gemäß Nr. 4 der auf der Vordersei-
te der Wahlleistungsvereinbarung abgedruckten „Hinweise 
und Vereinbarungen“ durch seine Unterschrift ausdrücklich 
bestätigt. Aus der dem Patienten ausgehändigten „Anlage zur 
Wahlleistungsvereinbarung ärztliche Leistungen“ (das ist die 
vorgenannte Wahlarztliste) ergibt sich, dass die wahlärztli-
chen Leistungen ausschließlich von den leitenden Ärzten 
der Fachabteilungen (Chefärzte) beziehungsweise von den 
angegebenen Chefarztstellvertretern (als besonders benannte 
Wahlärzte) erbracht werden. Als ständige Vertreter des Chef-
arztes beziehungsweise des besonders benannten Wahlarztes 
werden ausschließlich Oberärzte des Krankenhauses auf-
geführt, bei denen es sich nicht um Honorar-, Beleg- oder 
Konsiliarärzte handelt. Damit liegt auch aus der Sicht eines 
durchschnittlichen, rechtlich nicht vorgebildeten Patienten 
klar auf der Hand, dass in die Wahlarztkette nur solche Ärzte 
eingebunden sind, die in einem festen Anstellungs- oder Be-
amtenverhältnis zu dem Krankenhausträger stehen. Entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts kann dahinstehen, ob 
die Wahlarztliste Vertragsbestandteil geworden ist, wogegen 
im Übrigen nach Auffassung des Senats keine Bedenken be-
stehen. Ihre Aushändigung im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss der Wahlleistungsvereinbarung dient der Information 
des Patienten. Sie stellt daher jedenfalls ein zulässiges Ausle-
gungsmittel dar (vgl. BAG, NJW 2011, 101, Rdnr. 51).

[29] c) Dafür, dass die Vertragsparteien den Inhalt der 
Wahlleistungsvereinbarung übereinstimmend abweichend 
vom objektiven Sinngehalt der Klausel verstanden haben, 
ist nichts ersichtlich. […]

[30] […]

https://doi.org/10.1007/s00350-018-5073-y

Anmerkung zu BGH Urt. v. 19. 4. 2018 – III ZR 255/17 
(LG Heidelberg)

Markus Wessel

Die Entscheidung des BGH zum Honorararzt 1 führte zu 
Missverständnissen 2, obwohl das  BVerfG 3 eine Verfas-
sungsbeschwerde ablehnte, weil der Entscheidung des BGH 

zum Honorararzt keine Bedeutung für Ärzte des Kranken-
hauses zukommt 4. Das LG Stuttgart 5 entschied, Wahlleis-
tungsvereinbarungen müssten den Wortlaut des § 17 Abs. 3 
S. 1 KHEntgG „angestellte oder beamtete Ärzte“ zitieren. 
Die AG Hamburg-St. Georg 6 und Ahrensburg 7 verlang-
ten ein wörtliches Zitat, nachdem das LG Hamburg bereits 
2015 8 und 2018 9 feststellte, dass § 17 Abs. (3) S. 1 KHEntgG 
nicht im Sinne eines Zitiergebots zu verstehen sei, weil die 
Formulierung „Ärzte des Krankenhauses“ eine geringfügi-
ge Abweichung vom Wortlaut ohne inhaltliche Bedeutung 
ist. Die BGH-Entscheidung vom 19. 4. 2018 bestätigt das 
Ergebnis des LG Hamburg.

 

 

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
durch Übergehen von Klägervortrag  
zu einem möglichen groben Behandlungsfehler

GG Art. 103 Abs. 1; ZPO § 544 Abs. 7

Das Gericht verletzt den Anspruch der Partei auf 
rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG, wenn es bei 
seiner Annahme, ein Behandlungsfehler sei nicht als 
grober Fehler anzusehen, von der Partei vorgetrage-
ne, für die Bewertung des Behandlungsgeschehens er-
hebliche Umstände übergeht (hier: Vortrag dahin, der 
Fehler beruhe auf einem Organisations- bzw. Übertra-
gungsfehler, nicht auf einer Abwägung der Chancen 
und Risiken der unterbliebenen Befundung).
BGH, Beschl. v. 7. 11. 2017 – VI ZR 173/17 (OLG Frankfurt/Main)

Problemstellung: Die Gehörsrüge gewinnt im 
(Zahn-)Arzthaftungsrecht immer wieder an Bedeu-
tung (vgl. z. B.  BVerfG, Beschl. v. 17. 4. 2012 – 1 BvR 
3071/10  –, GesR 2012, 418, dazu Finn, GuP 2012, 
153 ff.). Im Rahmen einer Nichtzulassungsbeschwerde 
hat der VI. Zivilsenat des BGH nun mit seinem Beschl. 
vom 7. 11. 2017 wegen Gehörsverletzung das Berufungs-
urt. aufgehoben und die Streitsache zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung an das OLG zurückverwiesen 
(§ 544 Abs. 7 ZPO). Inhaltlich ging es um eine Beweis-
lastentscheidung des Berufungsgerichts, die möglicher-
weise anders ausgefallen wäre, wenn der klägerische 
Sachvortrag zum Grund der unterbliebenen Befund-
erhebung – Organisationsdefizit im Krankenhaus statt 
(bewusster) ärztlicher Abwägungsentscheidung – nicht 
übergangen worden wäre.

Dr. iur. Markus Wessel, Rechtsanwalt,  
Schlüterstraße 39 in 10629 Berlin, Deutschland 

Eingesandt vom BGH-Entscheidungsversand, Karlsruhe;  
bearbeitet von Professor Dr. iur. Markus Finn,  
Lehrbeauftragter der Charité sowie der MHB Theodor Fontane,  
Professur für Recht im Gesundheitswesen,  
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof, Deutschland

Rechtsprechung880 MedR (2018) 36: 880–882

1) BGH, Urt. v. 16. 10. 2014 – III ZR 85/14 – (sog. Honorararztent-
scheidung), juris; BGH, Urt. v. 14. 1. 2016 – III ZR 107/15 – (betr. 
Zustandekommen der Wahlleistungsvereinbarung), juris.

2) So bereits Dahm, MedR 2017, 324–325, wenn ein Krankenhaus 
keine beamteten Ärzte habe.

3)  BVerfG, Beschl. v. 3. 3. 2015 – 1 BvR 3226/14. 
4)  BVerfG, a. a. O., Rdnrn. 21 ff.
5) LG Stuttgart, MedR 2017, 322.
6) AG Hamburg-St. Georg, Urt. v. 1. 8. 2017 – 919 C 58/17 –; Urt. 

v. 11. 7. 2017 – 921 C 214/16.
7) AG Ahrensburg, Urt. v. 6. 3. 2018 – 47 C 215/16 –; Urt. v. 2. 2. 2017 – 

44 C 189/16 –; Urt. v. 2. 2. 2017 – 44 C 219/16.
8) LG Hamburg, Urt. v. 16. 10. 2015 – 332 O 214/14 –, juris.
9) LG Hamburg, Beschl. v. 15. 12. 2018 – 322 O 85/17 –; Beschl. v. 

11. 1. 2018 – 332 O 118/17.

https://doi.org/10.1007/s00350-018-5073-y
https://doi.org/10.1007/s00350-018-5074-x

	Patientenrechte 
	Reinhard Damm
	Ein neuer Eid für Ärztinnen und Ärzte – 
ein nostalgisches Projekt? 

	Jean-Pierre Wils
	Abschaffung des § 522 Abs. 2 ZPO im Arzthaftungsrecht

	Peter Gellner und Annika Günter
	Rechtsprechungsübersicht zum Medizinprodukterecht 
und zu angrenzenden Gebieten 2017/2018

	Sandra Hobusch und Sebastian Ochs
	Die Mitgabe von Betäubungsmittel im Krankenhaus im Konflikt zwischen Bürokratiemonster und Betäubungsmittelrecht 

	Christoph Leo Gehring
	Kein Zitiergebot für Wahlleistungsvereinbarung nach § 17 Abs. 3 S. 1 KHEntgG

	BGH Urt. v. 19. 4. 2018 – III ZR 255/17 (LG Heidelberg)
	Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch Übergehen von Klägervortrag 
zu einem möglichen groben Behandlungsfehler

	BGH, Beschl. v. 7. 11. 2017 – VI ZR 173/17 (OLG Frankfurt/Main)
	Zum Innenausgleich zwischen Heilwesenhaftpflichtversicherern bei Deckung 
identischer Gefahren (Mehrfachversicherung)

	BGH, Urt. v. 13. 3. 2018 – VI ZR 151/17 (OLG Naumburg)
	Gerichtliche Überprüfbarkeit 
ärztlicher Maßnahmen im Justizvollzug

	OLG Celle, Beschl. v. 9. 5. 2018 – 3 Ws 73/18 (StrVollz) 
(LG Hildesheim)
	Zur Mitbestimmung des Betriebsrats 
bei der Mindestbesetzung des Pflegepersonals

	LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 25. 4. 2018 – 6 TaBV 21/17 
(ArbG Kiel)
	Pflicht einer Versandhandelsapotheke zur Arzneimittel-Vorratshaltung nach § 15 ApBetrO

	OVG Lüneburg, Beschl. v. 4. 7. 2018 – 13 LA 247/17 (VG Osnabrück)
	Vergütung psychotherapeutischer Leistungen 
des Jahres 2013

	BSG, Urt. v. 11. 10. 2017 – B 6 KA 37/17 R – (SG Marburg)
	Vergütung psychotherapeutischer Leistungen 
der Jahre 2009 bis 2011

	BSG, Urt. v. 11. 10. 2017 – B 6 KA 8/16 R – (SG Kiel)
	Impfstoffe sind Arzneimittel, die 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Gemeinsamen Prüfungseinrichtungen unterliegen können

	BSG, Urt. v. 21. 3. 2018 – B 6 KA 31/17 R 
(Schleswig-Holsteinisches LSG)
	Gesundheit, Alter, Pflege, Rehabilitation – 
Recht und Praxis im interdisziplinären Dialog. 
Festschrift für Gerhard Igl.
	Herausgegeben von Felix Welti, Maximilian Fuchs, Christine Fuchsloch, Gerhard Naegele und Peter Udsching. Verlag Nomos, Baden-Baden, 1. Auflage 2017, 750 S., geb., € 168,00

	Nicht-konsentierte gendiagnostische 
Untersuchungen – Analyse des Straftatbestandes 
§ 25 Abs. 1 Nr. 1 GenDG.
	Von Martina Kratz. Kölner Kriminalwissenschaftliche Schriften, Bd. 69, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2017, 266 S., kart., € 89,90

	Mensch und Tier in Transzendierung – 
Eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Bildung 
und Nutzung von Mensch-Tier-Mischwesen 
unter Einbeziehung biologischer, ethischer 
und christlich-theologischer Aspekte, 
	Von Lenke Wettlaufer. Verlag Nomos in Gemeinschaft mit Dike Verlag AG, Zürich/St. Gallen 2018, 502 S., geb., € 112

	Medizinische Indikation – Ärztliche, ethische und rechtliche Perspektiven. Grundlagen und Praxis.
	Herausgegeben von Andrea Dörries und Volker Lipp. Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 282 S., kart., € 44,99


